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§ 3
(1) Die im § 1 genannte Aufsichtsstelle bildet 

eine Prüfungskommission mit dem Zweck der 
Kontrolle der Durchführung der Lehrgänge und 
der Abnahme der Prüfung. Die Prüfungskommis
sion soll zusammengesetzt werden aus

a) einem Vertreter der zuständigen Arbeits
schutzinspektion (Technische Überwachung),

b) einem Vertreter des Staatssekretariats für 
Kohle und Energie,

c) einem sachverständigen Vertreter der zustän
digen Industriegewerkschaft (IG),

d) einem sachverständigen Vertreter der volks
eigenen Industrie,

e) einem Vertreter der zuständigen Berufsaus
bildungsstelle,

f) einem Vertreter der Kammer der Technik,
g) den für die Durchführung der Lehrgänge be

stellten Lehrkräften.

(2) Dem Vorsitzenden ist es freigestellt, die Prü
fungskommission zu erweitern, sofern dies zweck
mäßig ist. Von den unter Buchstaben a bis e ge
nannten Stellen müssen mindestens 3 in der Prü
fungskommission vertreten sein. Die Tätigkeit in 
der Kommission ist ehrenamtlich. Die Betreiber 
von Dampfkesselanlagen führen nach Bedarf und 
nach Abstimmung mit der im § 1 genannten ver
antwortlichen Aufsichtsstelle die Ausbildungslehr
gänge durch und tragen die Kosten. Die Bezahlung 
der Lehrkräfte erfolgt nach den gesetzlichen 
Grundlagen.

§ 4
Die Lehrgänge können in Betrieben oder auch 

an technischen Fachschulen durchgeführt werden. 
Sie gliedern sich in folgende Gruppen:
Kesselwärter für

a) Dampfkesselanlagen mit einem Zulassungs
druck bis zu 0,5 atü und Warmwasser-Erzeu- 
gungsanlagen mit einer Leistung über 500 000 

kcal/h je Kesseleinheit,
b) Dampfkesselanlagen mit Genehmigungsdruck 

über 0,5 atü und Heißwasser-Erzeugungs
anlagen mit einer Leistung über 500 000 kcal/h 
je Kesseleinheit,

c) ortsbewegliche Dampfkessel und Schiffskessel, 
sofern ihr Dampf zum Antrieb einer Dampf
maschine dient.

§ 5
(1) Als Teilnehmer an den Lehrgängen sollen im 

allgemeinen nur Personen über 18 Jahre zugelassen 
werden, die hinreichend praktische Erfahrungen 
besitzen und den folgenden Voraussetzungen ge
nügen:

a) Nachweis einer mindestens einjährigen Tätig
keit an Kesselanlagen oder

b) Vorlage eines Zeugnisses als Maschinenbauer, 
Schlosser, Kesselschmied, Kupferschmied, 
Rohrleger und ähnlicher Berufe und Nachweis 
einer dreimonatigen Tätigkeit an Kesselan
lagen.

(2) Soll ein Kesselwärter für Anlagen gemäß § 4 
Buchst, b oder § 4 Buchst, c ausgebildet werden und 
hat er bisher nur Vorpraxis an Kesseln gemäß § 4 
Buchst, a, dann darf ihm seine Vorpraxis nur mit 
der Hälfte der tatsächlichen Dauer dieser Tätigkeit 
angerechnet werden.

(3) Die als Meister, Betriebsleiter und Ingenieure 
mit dem Bau oder der Beaufsichtigung des Betriebes 
von Kesselanlagen betrauten Personen können 
ebenfalls zugelassen werden.

§ 6
Die Zahl der Lehrgangsteilnehmer soll im allge

meinen nicht mehr als 25 Personen betragen. Die 
praktischen Übungen an Kesselanlagen sind unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Betriebsverhält
nisse in kleinen Gruppen durchzuführen.

§ 7
(1) Die Dauer der Lehrgänge für die fachliche 

Ausbildung soll mindestens
60 Stunden für die Gruppe gemäß § 4 Buchst, a,

120 Stunden für die Gruppe gemäß § 4 Buchst, b,
90 Stunden für die Gruppe gemäß § 4 Buchst, c

betragen und ist unter Verwendung des Lehrplanes 
für Kesselwärter (Anlage) durchzuführen.

(2) Für die Gruppen gemäß § 4 Buchstaben a und c 
können durch die in § 1 genannte Aufsichtsstelle im 
Lehrplan sinngemäße Kürzungen vorgenommen 
werden.

§ 8
Mit der Beendigung des Lehrgangs findet eine 

mündliche Abschlußprüfung statt, die sich auf das 
gesamte Gebiet des theoretischen und praktischen 
Lehrstoffes erstreckt. Denjenigen Teilnehmern, die 
die Prüfung bestanden haben, wird ein Zeugnis als 
staatlich geprüfter Kesselwärter nach einheitlich 
vorgeschriebenen Vordrucken ausgestellt. Den Teil
nehmern, die bei der Abschluß-Prüfung in wesent
lichen Punkten mangelhafte Kenntnisse aufweisen, 
ist Gelegenheit zu geben, durch nochmalige Teil
nahme an einem späteren Lehrgang die Lücken aus
zufüllen.

§ 9
Die Prüfung ist öffentlich, so daß daran Inter

essierte als Gäste teilnehmen können. Die Prüfung 
wird von der Lehrkraft durchgeführt. Den Mitglie
dern der Prüfungskommission steht das Recht der 
Fragestellung über die Lehrkraft zu. Über das Er
gebnis der Prüfungen entscheidet die Prüfungskom
mission.

§ 10
Die Lehrkräfte müssen ein ausreichendes theore

tisches und technisches Wissen haben, eine genü
gende Kesselpraxis nachweisen, über pädagogische 
Fähigkeiten verfügen und bedürfen der Anerken
nung der Landesarbeitsschutzinspektion des Landes, 
in dem der Lehrgang abgehalten wird. In beson
deren Fällen kann die Anerkennung vom Ministe
rium für Arbeit der Regierung der Deutschen De
mokratischen Republik, Abteilung Technische Über
wachung, ausgesprochen werden.


